








Kämmerei 
                                                         Sandesneben,  den 18.02.21  
                                         (Ort)                    (Datum) 
 

B  e  s c  h  l  u  s s  -  V  o  r  l  a  g  e 
 
für die Sitzung der Gemeindevertretung Duvensee am 25.02.2021 , TOP 7  
 

Betreff: Kalkulation der Abwassergebühren und Anlagenfortschreibung der 
Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Duvensee 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Erläuterungen:  
 
Gemäß des Kommunalabgabengesetzes und der aktuellen Rechtsprechung sind die Gemeinden 
verpflichtet spätestens alle 3 Jahre ihre Gebühren zu überprüfen und die Gebühren 
dementsprechend anzupassen. Der Gebührenkalkulationszeitraum der Gemeinde Duvensee endet 
am 30.09.2021, so dass die Gebühren zum 01.10.2021 neu festzusetzen sind. 
 
Im Zuge der Neukalkulation werden zunächst die Jahre 2018 - 2020 betrachtet und etwaige 
Gebührenunter- oder Gebührenüberdeckungen ermittelt, welche im neuen Gebührenzeitraum 
nachgeholt bzw. gutgeschrieben werden müssen. Für das Jahr 2021 wird nur eine 
Zwischenkalkulation gemacht, da das Jahr 2021 noch läuft. Des Weiteren findet eine Vorkalkulation 
der Jahre 2022 bis 2024 statt, in welcher die zu erwartenden Kosten für die kommenden Jahre 
geschätzt werden. Laut den Aussagen der Treukom GmbH sollte die nächste Entschlammung, 
wenn es möglich erst im Jahre 2022 erfolgt, damit diese eingeplant ist.   
 
Im Zuge dieser Arbeiten wird ebenfalls das Anlagevermögen der Abwasserbeseitigungsanlage der 
Gemeinde fortgeschrieben und mit dem inzwischen fertiggestellten GIS verglichen. Dies ist 
notwendig, dass das spätere Schadenskataster auf das Anlagevermögen übertragen werden kann. 
 
Bisher erhebt die Gemeinde eine Einheitsgebühr. Die Kosten für die Niederschlags- und 
Schmutzwasserentsorgung werden bisher separat ermittelt und anschließend zusammengefasst 
und als Schmutzwassergebühr erhoben.  
 
Diese Vorgehensweise deckt sich nicht mit der aktuellen Rechtsprechung, so dass diese Form der 
Gebührenerhebung rechtswidrig ist. Und einer Überprüfung vor Gesicht nicht statt halten wird. Im 
Hinblick auf die anstehenden Entschlammungen und die damit verbundenen beträchtlichen Kosten, 
die aktuell im Raum stehen, ist es ratsam eine rechtssichere Gebühr zu erheben, da die 
Wahrscheinlichkeit der Klagebereitschaft steigen wird. Daher ist es unumgänglich an dieser Stelle 
die Niederschlagswassergebühr einzuführen. 
 
Alle Kosten, die bisher über die Schmutzwassergebühr gedeckt worden sind, werden nun durch 
Niederschlags- und Schmutzwassergebühren gedeckt. Das Gebührenaufkommen würde sich bei 
gleichbleibenden Kosten nicht erhöhen. Für die anstehende Gebührenkalkulation ist aber jetzt 
schon zu erkennen, dass die Kosten stark steigen werden, deshalb wird es wichtig sein, zu 
kommunizieren, dass die Kosten auch ohne Gebührentrennung auch gestiegen wären. Es wird 
ohne hinreichende Erläuterungen der Eindruck erweckt, die Niederschlagswassergebühr kommt 
zusätzlich dazu.   
 
Um eine Niederschlagswassergebühr einführen zu können, bedarf es 
 

1.)  einer Befragung aller Grundstückseigentümer über die befestigten und angeschlossenen 
Flächen, um die insgesamt angeschlossene Fläche zu ermitteln. Diese Befragung wird 
seitens der Amtsverwaltung durchgeführt und wird ca. 4  Monate in Anspruch nehmen. Die 
Amtsverwaltung wird daher die Fragebögen umgehend nach Beschlussfassung versenden. 
Aktuell werden die Erhebungsbögen vorbereitet. 
 



2.) Ebenfalls müssen die öffentlichen angeschlossenen Flächen  der Straßen, Wege und Plätze 
ermittelt werden. Die Gemeinde muss für das Ableiten Ihres Oberflächenwassers ebenfalls 
zahlen. Die Gemeinde zahlt bisher auch bereits eine Anteil für die Straßenentwässerung. 
 

3.) Des Weiteren muss eine Bewertung der Sammlungsanlagen und die Ermittlung der 
Restbuchwerte des Anlagevermögens für den Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung 
erfolgen, sowie die Feststellung der öffentlichen Zuschüsse und der Beiträge für diesen 
Bereich. Diese Angaben liegen der Treukom bereits vor. Hier ist nichts zu veranlassen. 

   
Im Wesentlichen müssen somit nur noch die angeschlossenen Flächen ermittelt werden. Die 
übrigen Daten liegen bereits vor. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, wie bereits bei den vorhergehenden Kalkulationen die Fa. Treukom 
GmbH zu beauftragen. Die Treukom GmbH führt die Arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung im Regionalzentrum durch. Im Nachgang wird das Ergebnis erläutert und vorgestellt. 
 
Final muss die Gemeinde hierzu noch bis spätestens zum 30.09.2021 einen Satzungsbeschluss 
herbeiführen. Hierfür wird die Amtsverwaltung erneut eine ausführliche Beschlussvorlage erarbeiten. 
 
Dieser Beschluss umfasst nur die Auftragsvergabe und den Grundsatzbeschluss zur Einführung 
einer Niederschlagswassergebühr.  

Beschlussentwurf:  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Duvensee beschließt zum 01.10.2021 
eine Niederschlagswassergebühr einzuführen und  beauftragt die Treukom GmbH aus Bendestorf 
mit der Kalkulation der Abwassergebühren die für Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 
sowie die Anlagenfortschreibung der Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Duvensee. 

 
 

 
 Gesetzliche           davon                 dafür            dagegen          Stimmenthaltung 
 Mitgliederzahl    anwesend 
                                                                                                                                       
                                                                                                      
                                                                                                                            

 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Gemeindevertreter von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung 
anwesend: keine 
 
 

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlußfähigkeit und Abstimmung werden 
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, daß zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsmäßig eingeladen worden ist. 
 
 

Die Gemeindevertretung  war beschlussfähig. 
 

Duvensee, den  
                                      
                                  (L.S.)                                           Der Bürgermeister 
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